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Grundkenntnisse des Erbrechts sind für die tägliche 
Arbeit im Notariat unerlässlich. Dieser Band gibt dem 
Berufsanfänger einen kompakten und verständlichen 
Einstieg in das oftmals als komplex empfundene Rechts-
gebiet „Erbrecht“. Dabei wird ein besonderer Fokus auf 
die Themenbereiche gelegt, die in der notariellen Bera-
tung, in der Urkundsgestaltung und beim Vollzug von 
Bedeutung sind.

Die Grundprinzipien und Strukturen des Erbrechts 
werden auf anschauliche Weise erläutert, um den Grund-
stein für ein fundiertes erbrechtliches Wissen zu setzen. 
Im Anschluss werden die Regelungen der gesetzlichen 
Erbfolge anhand zahlreicher Beispiele näher dargestellt.

Der Band setzt sich sodann ausführlich mit der inhalt-
lichen Gestaltung und dem Vollzug von letztwilligen 
Verfügungen auseinander. Ebenso bleiben das gesetzliche

Pflichtteilsrecht, Pflichtteils-, Erb- und Zuwendungs-
verzicht sowie Erbausschlagung, Erbscheinsantrag und 
Erbauseinandersetzung nicht unerwähnt. 

Die nunmehr zweite Auflage des Bandes geht zudem auf 
gesetzliche Neuerungen, die sich hauptsächlich aufgrund 
der Einführung des elektronischen Urkundenarchivs 
ergeben, ein.

Praxis- und prüfungsrelevante Fragestellungen samt  
Lösungsvorschlägen runden diesen Band ab und ermög-
lichen dem Leser, das erlernte Wissen zu vertiefen und 
zu festigen. Auch die zweite Auflage dieses Bandes ist 
damit sowohl für Neulinge auf dem Gebiet des Erbrechts 
für einen ersten Einstieg als auch als Nachschlagewerk 
für erfahrene Mitarbeiter bestens geeignet.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielfältiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit über einen „gewöhnlichen“ Bürojob hinausgeht. Immobi-
lienkäufe, Testamente, Unternehmensgründungen, Eheverträge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – über die ganze Bandbreite notarieller Tätigkeiten müssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer Unterstützung kann der
Notar sein Büro erfolgreich führen.

Wie kann man Sie möglichst gezielt und effizient unterstützen, um eine bestmögliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, nämlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und Büroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die „Ausbil-
dungsreihe für Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Auszubildende während ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanfänger bei ih-
rem Einstieg in den komplexen Büroalltag zu unterstützen. Auch für Quereinsteiger zur Ver-
mittlung von Grundlagen und für den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enthält jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensüberprüfung. Die Lösungsvorschläge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen Fähigkeiten.

Judith Junk, Notarin in Schongau, gibt dem Leser in diesem Band einen prägnanten Über-
blick über die für das Notariat relevanten Bereiche des Erbrechts. Hierbei gelingt es ihr, an-
hand anschaulicher Beispiele sowohl dem Berufsanfänger den Einstieg ins Erbrecht zu er-
leichtern als auch den erfahrenen Mitarbeiter durch weiterführende Hinweise bei
komplexeren Fällen zu unterstützen. Als Leser profitieren Sie von ihrer Erfahrung in der
Ausbildung von Berufsschülern, Kassenangestellten und Referendaren sowie von ihrer Tä-
tigkeit als Referentin für das Deutsche Anwaltsinstitut.

Dr. Helene Ludewig

Präsidentin der Notarkasse A.d.ö.R., München
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Vorwort

Das Buch „Erbrecht in der notariellen Praxis“ bietet einen Überblick über die Themen-
gebiete des Erbrechts, die in der notariellen Beratung, in der Urkundsgestaltung und beim
Vollzug von Bedeutung sind. Auf diese Weise soll dem Leser eine prägnante Einführung in
die wesentlichen Tätigkeiten gegeben werden, die im Notariat auf dem Gebiet des Erbrechts
anfallen. Auch wenn Auszubildende oder weniger erfahrene Mitarbeiter typischerweise
noch nicht mit der Erstellung von komplexen Testamenten betraut sind, ist ein Grundver-
ständnis für das Erbrecht für ihre tägliche Arbeit dennoch unerlässlich. Damit eignet sich
dieses Buch für alle Neueinsteiger, die erste Kenntnisse im Erbrecht gewinnen wollen. Ge-
nauso dient es aber auch dem Wiedereinsteiger, um schnell wieder Sicherheit auf dem Ge-
biet des Erbrechts zu erlangen, sowie dem erfahrenen Fachangestellten als Nachschlagewerk
für ausgewählte Einzelprobleme.

Zunächst werden Grundprinzipien- und Strukturen des Erbrechts auf einfache, anschauliche
Weise erläutert, um ein Grundverständnis für die Materie des Erbrechts zu schaffen. Im An-
schluss beschäftigt sich dieser Band vertiefter mit den Regelungen der gesetzlichen Erbfolge
und veranschaulicht diese in zahlreichen Beispielsfällen und Graphiken. Ein besonderer Fo-
kus wird auf die in der notariellen Praxis wichtige Gestaltung und den Vollzug von letztwil-
ligen Verfügungen gelegt. Verschiedene inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten einer Ver-
fügung von Todes wegen werden in verständlicher Sprache erläutert. Besonderheiten in der
Beurkundungssituation von letztwilligen Verfügungen werden ebenso angesprochen wie auf
die Kosten der Beurkundung eingegangen wird. Dem Leser wird eine „Checkliste“ für die
notarielle Beratung an die Hand gegeben, mit der ein schneller Überblick über die für eine
erbrechtliche Besprechung relevanten Aspekte ermöglicht wird. Ebenso wird auf typische
Fallkonstellationen in der notariellen Beratung eingegangen und mögliche Gestaltungsvaria-
nten werden dargestellt.

Das gesetzliche Pflichtteilsrecht wird erläutert und es werden Rechenbeispiele hierzu gege-
ben. Ebenfalls wird auf die Möglichkeit eines Pflichtteil-, Erb- und Zuwendungsverzichts
eingegangen. Zudem beschäftigt sich dieses Buch mit der Erbausschlagung und dem Erb-
scheinsantrag und geht in Grundzügen auf die Europäische Erbrechtsverordnung samt dem
Europäischen Nachlasszeugnis ein.

Da jede Notarstelle ihre eigenen Muster verwendet, verzichtet dieser Band bewusst auf die
Darreichung einer umfangreichen Mustersammlung. Gleichwohl werden an einzelnen Stel-
len Formulierungsbeispiele gegeben, um dem Leser die Materie anhand eines praktischen
Beispiels zu erläutern. Mein besonderer Dank gilt hierbei den Notaren Jens Kirchner und
Ludwig Thiede, aus deren Mustersammlung ich mich großzügig bedienen durfte. Anhand
dieser Formulierungsbeispiele soll der Leser ein Grundverständnis für das Erbrecht ent-
wickeln, um die „heimischen“ Muster korrekt anwenden zu können.

Die nunmehr zweite Auflage des Bandes geht auf gesetzliche Neuerungen, die sich haupt-
sächlich aufgrund der Einführung des elektronischen Urkundenarchivs ergeben, ein. So wer-
den insbesondere die Arbeitsabläufe nach Beurkundung unter besonderer Berücksichtigung
der Vollzugstätigkeiten bei elektronischer Urkundensammlung, Erbvertragssammlung und
Urkundenverzeichnis anschaulich beschrieben.

Schongau, im August 2022 Judith Junk
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§ 1 Einführung

A. Praktische Bedeutung des Erbrechts

Das Erbrecht ist für den Bürger von großer praktischer Bedeutung. So hat jeder Zweite in
Deutschland bereits geerbt oder erwartet in der Zukunft eine Erbschaft. Die Deutschen sol-
len nach aktuellen Schätzungen von Experten in den nächsten Jahren bis zu 400 Milliarden
EUR pro Jahr und in den nächsten zehn Jahren gar um die 3,1 Billionen EUR Vermögen ver-
erben. Dementsprechend ist das Interesse der Bevölkerung am Erbrecht, aber auch das teil-
weise gefährliche Halbwissen darüber, groß.

Genauso ist das Erbrecht in der notariellen Praxis allgegenwärtig. So sind Kenntnisse des
Erbrechts für den Mitarbeiter im Notariat nicht nur in den klassischen erbrechtlichen Auf-
gabengebieten wie der Erstellung von Testamenten, Erbverträgen, Erbscheinsanträgen, Erb-
ausschlagungen und Pflichtteilsverzichten unerlässlich. Ebenso brauchen Sie Grundkennt-
nisse des Erbrechts bei Überlassungen, Eheverträgen und Adoptionen. Selbst beim
Immobilienkauf können sich Fragen des Erbrechts auftun, wenn etwa ein Ehepaar mit Kin-
dern gemeinsam ein Haus erwirbt und sich fragt, was eigentlich mit ihrem Anteil an der Im-
mobilie passiert, wenn einer von ihnen verstirbt. Nicht weniger relevant sind Kenntnisse im
Erbrecht, wenn Sie einen Gesellschaftsvertrag entwerfen. So enthalten beispielsweise Sat-
zungen einer GmbH oftmals Regelungen für den Tod eines Gesellschafters. Fragen des Erb-
rechts werden Sie also immer begleiten, selbst wenn Sie (noch) nicht mit „typischen“ Tätig-
keiten im Erbrecht wie der Erstellung eines Testaments betraut sind.

B. Grundprinzipien des Erbrechts

Erbrecht bezeichnet zunächst die Rechtsnormen, die sich mit dem Übergang des Vermögens
einer Person bei ihrem Tod auf eine oder mehrere andere Personen befassen. Um sich im
zweiten Teil des Bandes vertiefter mit den einzelnen Regelungen auseinanderzusetzen, müs-
sen Sie zunächst die Grundprinzipien des deutschen Erbrechts verstehen.

I. Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge oder: Was bedeutet „erben“?

Der Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge bedeutet, dass mit dem Tod eines Menschen sein
gesamtes Vermögen (der „Nachlass“) automatisch auf den oder die Erben übergeht. Der
Mensch, der stirbt, wird dabei als der „Erblasser“ bezeichnet; dieser „vererbt“. Derjenige,
der das Vermögen erhält, ist der „Erbe“; dieser „erbt“ den Nachlass bzw. „beerbt“ den Erb-
lasser. Dabei gehen sämtliche Vermögenswerte des Erblassers auf den Erben über. Dazu ge-
hören also alle Sachen, die im Eigentum des Erblassers standen – sei es sein Auto, sein
Haus, Bargeld oder Haushaltsgegenstände. Genauso gehören dazu alle sonstigen vererb-
baren vermögenswerten Rechtsverhältnisse. Somit tritt der Erbe auch in alle bestehenden
Vertragsverhältnisse des Erblassers ein (Strom-, Wasser-, Telefonverträge etc.) und muss
diese ggf. kündigen oder abwickeln. Erben kann aber nicht nur ein Glücksfall sein für den
Erben. Denn der Erbe erbt auch alle Verbindlichkeiten des Erblassers – also alle Schulden,
ein überzogenes Girokonto, offene Rechnungen sowie sonstige Verpflichtungen aus laufen-
den Verträgen. Im ungünstigsten Fall, wenn der Nachlass überschuldet war, erbt der Erbe
damit nur Schulden.

Merke:

Das Vermögen geht immer in seiner Gesamtheit auf den oder die Erben über.

Dieser Übergang des Vermögens auf den Erben ist auch unabhängig vom Willen oder der
Kenntnis des Erben. Das bedeutet, dass der Erbe zunächst automatisch mit dem Tod des
Erblassers Erbe wird, selbst wenn der Erbe nichts von dem Todesfall weiß und auch gar
nichts erben möchte. Einer Annahmeerklärung bedarf es nicht. Der Erbe, der nur die Schul-
den erbt (oder vielleicht aus sonstigen Gründen nichts mit dem Vermögen des Erblassers zu
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tun haben möchte), ist aber nicht schutzlos gestellt. Er kann innerhalb einer bestimmten Frist
die Erbschaft ausschlagen (siehe näher hierzu § 2 Rdn 287 ff.). In diesem Fall gilt der Ver-
mögensübergang als nie geschehen.

II. Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge oder: Wer erbt?

Wer den Erblasser beerbt, richtet sich danach, ob eine Verfügung von Todes wegen, also ein
Testament oder ein Erbvertrag, vorhanden ist oder nicht. Hat der Erblasser keine Verfügung
von Todes wegen erstellt, tritt gesetzliche Erbfolge ein. Das bedeutet, die Erbfolge richtet
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 1922 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die gesetzliche Erbfolge gegeben werden. Aus-
führlicheres finden Sie unter § 2 Rdn 1 ff.

Die gesetzliche Erbfolge beruft dabei die Verwandten in bestimmten Ordnungen zu Erben.
Verwandte im Sinne der Erbfolge sind nur solche Personen, die gemeinsame Vorfahren (El-
tern, Großeltern, usw.) haben, nicht aber Verschwägerte (z.B. Schwiegereltern, Schwieger-
kinder, Schwager etc.).

Zunächst erben die gesetzlichen Erben erster Ordnung, das sind die Kinder, Enkel, Uren-
kel usw. Kinder erben dabei vorrangig vor Enkeln, Enkel vorrangig vor Urenkeln usw. Stirbt
der Erblasser ohne Kinder, Enkel, Urenkel ( ...) zu hinterlassen, kommen die gesetzlichen
Erben zweiter Ordnung zum Zug. Das sind Eltern, Geschwister, Neffen/Nichten usw. Da-
bei gilt wieder, dass Eltern vorrangig vor Geschwistern, Geschwister vorrangig vor Neffen/
Nichten usw. erben. Sind solche nicht vorhanden, geht es in die nächsten Ordnungen.

Ist der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes verheiratet, hat der überlebende Ehegatte ein
Ehegattenerbrecht. Der Anteil des überlebenden Ehegatten hängt dabei zum einen vom
Güterstand der Ehegatten ab – also ob die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand verheiratet
waren oder etwa Gütertrennung vereinbart hatten. Zum anderen hängt er davon ab, welche
übrigen Verwandten noch vorhanden sind – leben beispielsweise Kinder, Eltern oder Ge-
schwister noch? Wenn weder Verwandte der ersten beiden Ordnungen noch Großeltern vor-
handen sind, erbt der überlebende Ehegatte alles.

Merke:

Die gesetzliche Erbfolge tritt immer dann ein, wenn der Erblasser keine Verfügung von
Todes wegen, also kein Testament oder Erbvertrag, errichtet hat. Es gilt danach das Ver-
wandtenerbrecht nach Ordnungen. Zudem ist das Ehegattenerbrecht zu berücksichtigen.

Wenn der Erblasser aber ein formwirksames Testament errichtet oder einen Erbvertrag ge-
schlossen hat, richtet sich die Erbfolge nach der gewillkürten Erbfolge, also dem, was der
Erblasser in seiner letztwilligen Verfügung bestimmt hat. Enthält das Testament keine ein-
deutigen Regelungen (was insbesondere bei handschriftlichen Testamenten juristischer Lai-
en vorkommen kann), muss es ausgelegt und ermittelt werden, was der Erblasser tatsächlich
wollte. Sind mehrere Testamente oder Erbverträge vorhanden, hat dabei die zeitlich letzte
Verfügung Vorrang.

III. Erbfähigkeit oder: Wer kann erben?

Erbfähig ist jede natürliche Person, die im Zeitpunkt des Erbfalls lebt. Darüber hinaus ist
auch der nasciturus, also ein bei Eintritt des Erbfalls bereits gezeugtes Kind, erbfähig. Dies
gilt allerdings nur, wenn der nasciturus lebend zur Welt kommt. Dann wird er so behandelt,
als wäre er im Zeitpunkt des Erbfalls bereits geboren gewesen.

Darüber hinaus sind auch juristische Personen (z.B. GmbH, AG, A.d.ö.R., e.V.) und Per-
sonengesellschaften (oHG, KG, Außen-GbR) erbfähig, wenn sie zum Zeitpunkt des Erbfalls
bereits rechtsfähig bestehen.
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IV. Prinzip der Gesamthandsgemeinschaft oder: Was gilt bei mehreren
Erben?

Was ist, wenn kraft gesetzlicher Erbfolge oder kraft letztwilliger Verfügung mehrere Per-
sonen zu Erben berufen sind? Wenn also die verwitwete Mutter alles ihren beiden Söhnen
vermacht? Wer bekommt dann das Haus? Und wer das Auto? Und was ist, wenn die Mutter
in ihrem handschriftlichen Testament schreibt: Das Haus in Königsbrunn bekommt mein
Sohn A, das Haus in Aichach bekommt Sohn B?

Mehrere Personen können nicht einzelne Gegenstände erben. Das hat der Gesetzgeber be-
wusst so entschieden, da selbst bei Erblassern, die wenig Vermögen haben, es niemals gelin-
gen würde, das gesamte Vermögen eins zu eins aufzuteilen. Was ist mit der Teetasse? Was
ist mit dem Mobilfunkvertrag? Damit ist die Verfügung der Mutter, dass A das Haus in Kö-
nigsbrunn und B das Haus in Aichach bekommt, erbrechtlich nicht korrekt formuliert, son-
dern wäre auslegungsbedürftig. Das Vermögen geht also immer als Ganzes über (→ siehe
Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge), dementsprechend braucht man auch immer einen
oder mehrere Erben.

Merke:

Es muss immer einen oder mehrere Erben geben.

Wenn mehrere Erben vorhanden sind, geht demnach die Gesamtheit des Vermögens des Erb-
lassers auf die Erben („Miterben“) über. Die Erben bilden eine Erbengemeinschaft. Die Be-
sonderheit besteht darin, dass die Miterben an den einzelnen Nachlassgegenständen kein Ei-
gentum nach Bruchteilen erwerben, sondern gemeinschaftlich am ungeteilten Nachlass
berechtigt sind. Dies nennt man eine Gesamthandsgemeinschaft. Das bedeutet im Konkre-
ten, dass der einzelne Miterbe nicht über das Haus oder über seinen Anteil am Haus ver-
fügen kann, solange der Nachlass noch ungeteilt ist. Eigentümer der Häuser ist die Erben-
gemeinschaft. Jeder Miterbe kann nur über seinen Anteil am gesamten Nachlass, also über
seinen Erbteil, verfügen. Ergibt die Auslegung obigen Testaments, dass A und B zu Erben
eingesetzt sind und wollen sie, dass die Häuser jeweils im Alleineigentum von einem von
ihnen stehen, müssen sie sich über den Nachlass auseinandersetzen (Näheres bei der Erbaus-
einandersetzung unter § 2 Rdn 301 ff.). Wollen A und B eines der Häuser an den Dritten C
verkaufen, können sie dies tun, allerdings nur gemeinschaftlich. Verkäufer ist dann die Er-
bengemeinschaft nach dem Erblasser, bestehend aus A und B.

Merke:

Die Erben können immer nur gemeinschaftlich über einzelne Nachlassgegenstände ver-
fügen. Eine Verfügung eines Miterben allein über seinen „Anteil“ an einem Nachlass-
gegenstand ist ausgeschlossen. Er kann allerdings über seinen Anteil am gesamten
Nachlass verfügen.

V. Legitimation des Erben oder: Woher weiß ich, wer über den
Nachlass verfügen darf?

Da mit dem Erbfall das Vermögen des Erblassers „automatisch“ ohne gesonderten Übertra-
gungsakt auf den Erben übergeht, stellt sich für Dritte die Frage, wer denn überhaupt Erbe
ist. Will der Erbe das Bankkonto des Erblassers auflösen, muss der Bankmitarbeiter wissen,
ob derjenige, der vor ihm am Schalter steht, überhaupt der wahre Erbe ist. Gleiches ergibt
sich, wenn der Erbe beim Grundbuchamt veranlassen will, dass er als neuer Eigentümer des
Grundbesitzes eingetragen wird. Der Erbe, der sich gegenüber Dritten und öffentlichen Stel-
len ausweisen will und der Dritte, der auf die Erbenstellung vertrauen will, haben ein Be-
dürfnis nach einem Nachweis der Erbenstellung.

Diese Funktion erfüllt der Erbschein. Der Erbschein wird dem Erben auf Antrag vom Nach-
lassgericht erteilt. In dem hierzu erforderlichen Erbscheinsantrag muss der Erbe in einer ei-
desstattlichen Versicherung Angaben dazu machen, worauf sein Erbrecht beruht, ob also
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eine letztwillige Verfügung vorhanden ist bzw. bei gesetzlicher Erbfolge Angaben über die
Verwandtschaftsverhältnisse zum Erblasser machen (siehe Näheres hierzu § 2 Rdn 258 ff.).
Der Erbschein enthält die widerlegbare Vermutung, dass derjenige, der im Erbschein als
Erbe ausgewiesen ist, auch tatschlich der Erbe ist und nicht durch andere als im Erbschein
selbst angegebene Anordnungen (z.B. durch Testamentsvollstreckung) beschränkt ist. Wenn
ein Erbschein vorhanden ist, wird der Dritte durch Gutglaubensvorschriften geschützt,
ähnlich denen des gutgläubigen Erwerbs bei Grundbesitz.

Als Erbnachweis genügt grundsätzlich ebenso ein notarielles Testament mit Eröffnungs-
niederschrift. Ein derartiger Erbennachweis wird in aller Regel im Bankenverkehr sowie
bei Behörden akzeptiert. Gleiches gilt nach § 35 Abs. 1 S. 2 Grundbuchordnung (GBO) für
Eintragungen ins Grundbuch. Wenn also der Erblasser ein notarielles Testament errichtet
hat, spart er sich in aller Regel die mit einem Erbschein verbundenen Kosten, die insbeson-
dere bei größeren Vermögen nicht unerheblich sind.

Ebenso erteilt das Nachlassgericht auf Antrag ein Testamentsvollstreckerzeugnis. Dieses
enthält ebenfalls die widerlegbare Vermutung, dass derjenige, der als Testamentsvollstrecker
in dem Zeugnis ausgewiesen ist, über den Nachlass verfügen darf. Es entfaltet genauso wie
der Erbschein öffentlichen Glauben. (Siehe Näheres zur Testamentsvollstreckung unter § 2
Rdn 123 ff.)

Im Grundbuchverfahren genügt zur Eigentumsumschreibung (ausschließlich) der Nach-
weis der Erbenstellung durch Erbschein oder durch notarielles Testament mit Eröffnungs-
niederschrift. Will ein Testamentsvollstrecker als Verfügungsberechtigter über den Nachlass
handeln, ist stets das Testamentsvollstreckerzeugnis in Urschrift oder in Ausfertigung zum
Notar mitzubringen.

Merke:

Als Nachweis der Erbenstellung im Rechtsverkehr dient der Erbschein. Regelmäßig ge-
nügt auch das notarielle Testament mit Eröffnungsniederschrift. Der Nachweis der Stel-
lung als Testamentsvollstrecker kann durch Vorlage eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses erbracht werden.

VI. Der Grundsatz der Testierfreiheit oder: Kann ich frei entscheiden?

Prägend für das deutsche Erbrecht ist der Grundsatz der Testierfreiheit. Das bedeutet, der
Erblasser ist grundsätzlich frei darin, ob er überhaupt eine Verfügung von Todes wegen er-
richtet und mit welchem Inhalt er sie versieht. Wenn der Erblasser eine wirksame letztwil-
lige Verfügung errichtet hat, geht diese der gesetzlichen Erbfolge vor. Für die Regelungen
zur gesetzlichen Erbfolge ist dann nur noch Raum, soweit der Erblasser keine Bestimmung
getroffen hat.

Der Grundsatz der Testierfreiheit verbietet es auf der anderen Seite, dass jemand sich durch
einen Vertrag verpflichtet, eine Verfügung von Todes wegen zu errichten oder nicht zu er-
richten, aufzuheben oder nicht aufzuheben, § 2302 BGB. Niemand kann sich also vertraglich
zur Errichtung eines Testaments oder eines Erbvertrags verpflichten.

Der Grundsatz der Testierfreiheit wird aber durch folgende Regelungen eingeschränkt:
■■ Pflichtteilsrecht

Abkömmlinge, Eltern und der Ehegatte des Erblassers können einen Anspruch auf Erhalt
des Pflichtteils haben. Das ist ein Geldanspruch, der auf Zahlung eines bestimmten Wert-
anteils der Erbmasse gerichtet ist. (Siehe Näheres hierzu unter § 2 Rdn 215 ff.)

■■ Allgemeine Grenzen des Zivilrechts
Hier sind insbesondere gesetzliche Verbote zu beachten (§ 134 BGB i.V.m. dem jeweili-
gen Verbotsgesetz) und die Grenze der Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB). Unter den gesetzli-
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chen Verboten ist im Erbrecht insbesondere § 14 Heimgesetz1 relevant. Hiernach sind be-
stimmte Zuwendungen von Heimbewohnern an den Heimträger oder an dessen Mitarbei-
ter unzulässig. Dazu gehören insbesondere letztwillige Verfügungen, wenn Einverneh-
men zwischen Erblasser und Begünstigtem hinsichtlich der Zuwendung bestand.
Voraussetzung ist damit zumindest, dass der Begünstigte von der beabsichtigten Zuwen-
dung Kenntnis hatte.

■■ Bindungen aus früheren Verfügungen von Todes wegen
Wenn der Erblasser bereits früher einen Erbvertrag oder ein gemeinschaftliches Testa-
ment errichtet hat, kann diese Urkunde unter Umständen bindend geworden sein. Dies
kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Vertragspartner bzw. der Ehepartner des
Erbvertrags/des gemeinschaftlichen Testaments bereits verstorben ist. Dann kann der
Erblasser grundsätzlich im Umfang der Bindungswirkung nicht mehr frei testieren, er
kann also keine von dem Erbvertrag oder dem gemeinschaftlichen Testament abweichen-
de letztwillige Verfügung treffen.
Diese Bindungswirkung kann aber auch durch entsprechende Vereinbarung der Beteilig-
ten eingeschränkt sein. Häufig wird etwa vereinbart, dass zu Lebzeiten beider ein ein-
seitiger Rücktritt vom Erbvertrag möglich ist. Dann kann die jeweilige Vertragspartei
vom Erbvertrag zurücktreten und danach wieder ein neues Testament oder einen neuen
Erbvertrag errichten. Auch kann vereinbart werden, dass ein Beteiligter nach dem Tod
des anderen wieder frei verfügen kann.
Wenn der Erblasser also bereits einen Erbvertrag oder ein gemeinschaftliches Testament
errichtet hat, müssen die Regelungen der früheren Verfügung von Todes genau geprüft
werden, um eine mögliche Bindungswirkung zu ermitteln. Siehe Näheres unter § 2
Rdn 56 ff.
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§ 2 Erbrecht in der notariellen Praxis

A. Gesetzliche Erbfolge

I. Allgemeines

Die gesetzliche Erbfolge greift immer dann, soweit der Erblasser keine abweichende wirk-
same letztwillige Verfügung getroffen hat, soweit er also weder ein formwirksames Testa-
ment noch einen Erbvertrag errichtet hat.

Die gesetzliche Erbfolge sieht eine Erbfolge nach Verwandtschaftsgraden vor. Dabei
schließt das Vorhandensein eines Verwandten einer vorgehenden Ordnung alle Verwandten
der nachfolgenden Ordnungen von der Erbfolge aus, § 1930 BGB. Sind also Verwandte ers-
ter Ordnung vorhanden (das Vorhandensein nur eines einzigen Verwandten erster Ordnung
genügt dabei), werden Verwandte zweiter Ordnung sowie Verwandte der weiteren Ordnun-
gen nicht Erbe.

Merke:

Wenn auch nur ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist, schließt er
alle Verwandten von nachfolgenden Ordnungen von der Erbfolge aus.

Daneben hat der Ehegatte ein gesetzliches Erbrecht, §§ 1931, 1371 Abs. 1 BGB. Gleiches
gilt wegen § 10 Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) für den Lebenspartner i.S.d. LPartG.
Der eingetragene Lebenspartner ist dem Ehegatten im Erbrecht gleichgestellt. Insoweit be-
stehen keine Besonderheiten.

Beachte:

Unter dem Lebenspartner i.S.d. § 10 LPartG ist nur der Lebenspartner einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft zu verstehen, nicht aber sonstige unverheiratete Paare.
Gleichgeschlechtliche Paare konnten bis September 2017 keine Ehe begründen. Ihnen
stand die eingetragene Lebenspartnerschaft als Pendant zur Ehe zur Verfügung. So gelten
für eingetragene Lebenspartner in weiten Bereichen die Rechtsfolgen einer Ehe.

Sind weder Verwandte noch ein Ehegatte bzw. ein Lebenspartner vorhanden, fällt das Erbe
dem Fiskus zu, § 1936 BGB.

Die gesetzliche Erbfolge ist in der notariellen Praxis insbesondere in folgenden Bereichen
von Bedeutung:
■■ Bei der Beurkundung von Erbscheinsanträgen, wenn kein Testament errichtet wurde:

Um seine Stellung als gesetzlicher Erbe nachweisen zu können, wird der Erbe in der Re-
gel einen Erbschein benötigen. Bei der Vorbereitung des Erbscheinantrags ist daher die
Kenntnis der gesetzlichen Erbfolge unerlässlich.

■■ Für Fragestellungen rund um das gesetzliche Pflichtteilsrecht: Für die Berechnung des
Pflichtteils ist die Kenntnis des gesetzlichen Erbteils erforderlich. Denn der Pflichtteil
beträgt die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils, § 2303 Abs. 1 S. 2 BGB.

Damit wird deutlich, dass Kenntnisse von der gesetzlichen Erbfolge immer nötig sind, auch
wenn es „nur“ um die Erstellung eines Testaments geht.

II. Erbrecht der Verwandten

1. Erben erster Ordnung

Gesetzliche Erben erster Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers, § 1924 BGB. Hie-
runter sind die Kinder und die Kindeskinder (Enkel, Urenkel usw.) des Erblassers zu verste-
hen. Dabei ist es unerheblich, ob die Abkömmlinge ehelich oder unehelich sind. Auch adop-
tierte Kinder zählen zu den Abkömmlingen im erbrechtlichen Sinn.
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